
 

 
 

Ort............................................,  Datum  ........................................ 
 

 

 

ANSUCHEN um FÖRDERUNG  
für besondere sportliche Leistungen  

AUS BUNDESSPORTFÖRDERUNGSMITTELN BESONDERER ART 
 

SÄMTLICHE PUNKTE SIND ZU BEARBEITEN UND AUSZUFÜLLEN 

ANSONSTEN KÖNNTE SICH DIE ERLEDIGUNG VERZÖGERN!! 

 

 
Voraussetzung: Es werden nur Sportarten gefördert, die als ordentliches Mitglied bei der BSO anerkannt sind. 
 
Vereine, welche Sportler mit besonderen Leistungen hervorbringen, können derzeit um finanzielle Unterstützung 
ansuchen. 
Diese Förderung ist für den Mehraufwand der Vereine gedacht. Es können keine Geldmittel direkt an den Sportler ausbezahlt 
werden. 
 
Ergebnisse der Spitzenleistungen sind dem Verband zu melden: 
 
Jugend: 
 
 
 
 
 
 
Allgemeine Klasse: 
 
 
 
 
 
Einreichfrist: 
 Wintersportarten bis 31.05. des laufenden Jahres 
 Sommersportarten bis 30.10. des laufenden Jahres 
 Ganzjahres- bzw. Hallensportarten – nächstmöglichen Einreichtermin /WinterSommer) nehmen. 
 
Förderung nach folgendem Schlüssel: 
Abrechnung nach den Richtlinien der Bundessportförderung der besonderen Art.  
Abrechenbar sind ausschließlich:  
                            a)Trainerkosten (Honorarnoten, pauschalierte Reisekostenaufwandsentschädigung),  
                            b)Mieten zur Anmietung von Sportstätten  
                            c)Rechnungen von Sportgeräten  
 
Diese Förderung wird außerhalb der Vereinssubventionierung gewährt. 
Der Antrag wird, falls er den Bedingungen entspricht, vom Sport- und Gesundheitsausschuss geprüft und ja nach Anzahl der 
eingereichten Ansuchen und Budgetmittel genehmigt. 

 
1. Satzungsgemäßer Name und Anschrift des Vereins und des Post-Empfangsberechtigten (Tel.,FAX,e-mail): 
 

................................................................................................................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ASVÖ NÖ Vereinsnummer: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…..mit ASVÖ NÖ 

ÖM 1. Platz   € 70,00 
EM Teilnahme € 100,00 unter den letzten 10 €130,00 
WM od. Olympia Teilnahme € 120,00 unter den letzten 10 €150,00 

 

ÖMJ 1. Platz   € 50,00 
EMJ Teilnahme € 70,00 unter den letzten 10 €100,00 
WMJ od. Olympische Jugendspiele Teilnahme € 90,00 unter den letzten 10 €120,00 
Wenn es in Sportarten mehrere Jugendklassen gibt, werden diese entsprechend berücksichtigt. 



 

  

 Erstellungsdatum 12.10.2011 

2. Ergebnisse der Spitzenleistung/Kopie der offiziellen Ergebnisliste sind beilzulegen. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Bankkonto des Vereins (Kto. Bezeichnung/-Nr./BLZ): 
 

…….............................................................................................................................................................................. 
 
 

 
 

Vereinsstempel 
 
 ___________________________ ___________________________ ___________________________ 
  satzungsgemäße Zeichnung 
 
 

(ORIGINAL AN DEN ASVÖ-NÖ EINREICHEN –KOPIE VERBLEIBT BEIM VEREIN) 
 
 
 
 
 

Nur vom Sport- und Gesundheitsausschuss auszufüllen! 
Förderung für besondere Leistungen 

 
Verein: 
 
 
Stellungnahme der Ausschüsse: 
 
 
 
 
Gesamtförderung von € ................................................ am ........................................................... bewilligt. 
 
 
 
 
 ___________________________ ___________________________ ___________________________ 
 satzungsgemäße Zeichnung Stempel satzungsgemäße Zeichnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeiner Sportverband Österreichs Tel. +43 (0)1/6041760 WEB-Site: www.asvoe-noe.at 
Landesverband Niederösterreich Fax +43 (0)1/6025453 E-Mail: office@asvoe.noe.at 
Laubeplatz 8-10/2/2+3 
1100 Wien 


